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Satzung für Gemeinderäte in den Muttersprachigen  
Katholischen Gemeinden der Erzdiözese München und Freising 

 
§ 1 Gemeinderat 

1) Der Gemeinderat in der Muttersprachigen 

Katholischen Gemeinde ist das vom Erzbi-

schof anerkannte Organ im Sinne des Kon-

zilsdekrets über das Apostolat der Laien (Nr. 

26) zur Koordinierung des Laienapostolats in 

der Gemeinde und zur Förderung der apostoli-

schen Tätigkeit der Gemeinde. In sinngemä-

ßer Anwendung des Konzilsdekrets über die 

Hirtenaufgabe der Bischöfe (Nr. 27) ist er zu-

gleich das vom Erzbischof eingesetzte Organ 

zur Beratung pastoraler Fragen in der Ge-

meinde. 

2) Den Gemeinderäten in den Muttersprachigen 

Katholischen Gemeinden kommen aufgrund 

ihrer Aufgabe im Sinne von Abs. 1) die gleiche 

Bedeutung und Rechtsstellung zu wie den 

Pfarrgemeinderäten in den Pfarreien. 

 

§ 2 Aufgaben 

1) Der Gemeinderat dient dem Aufbau einer le-

bendigen Gemeinde und der Verwirklichung 

des Heils- und Weltauftrages der Kirche. Auf-

gabe des Gemeinderates ist es, in allen Fra-

gen, die die Gemeinde betreffen, je nach 

Fachbereichen und unter Beachtung diözesa-

ner Regelungen beratend mitzuwirken oder zu 

beschließen. 

2) Als Organ des Laienapostolats wird er unbe-

schadet der Eigenständigkeit der Gruppen und 

Verbände in der Gemeinde in eigener Verant-

wortung tätig. Als Organ zur Beratung pastora-

ler Fragen berät und unterstützt er den Pfarrer 

der Muttersprachigen Katholischen Gemeinde, 

dem unter der Autorität des Erzbischofs die 

Seelsorge als Dienst der Lehre, der Heiligung 

und der Leitung der Gemeinde anvertraut ist 

(Christus Dominus 30). 

3) Die Aufgaben des Gemeinderates bestehen 

vor allem darin,  

a) das Bewusstsein für die Mitverantwortung 

in der Gemeinde zu wecken und die eh-

renamtliche Mitarbeit zu aktivieren, insbe-

sondere 

 Gemeindemitglieder für Dienste der 

Glaubensweitergabe zu gewinnen und 

für ihre Befähigung mitzusorgen, 

 Anregungen und Vorschläge für die 

Gestaltung der Gottesdienste und die 

lebendige Teilnahme der ganzen Ge-

meinde an den liturgischen Feiern ein-

zubringen, 

b) den diakonischen Dienst im caritativen 

und sozialen Bereich zu fördern und die 

besondere Lebenssituation der verschie-

denen Gruppen und Generationen in der 

Gemeinde zu sehen, ihr in der Gemeinde-

arbeit gerecht zu werden und seelsorgli-

che Hilfe zu ermöglichen sowie Kontakt zu 

denen, die dem Gemeindeleben fern ste-

hen, aufzunehmen, 

c) gesellschaftliche und gesellschaftspoliti-

sche Entwicklungen und Probleme zu be-

obachten, zu überdenken und sachge-

rechte Vorschläge einzubringen sowie 

entsprechende Maßnahmen zu beschlie-

ßen, 

d) katholische Organisationen, Einrichtungen 

und freie Initiativen unter Wahrung ihrer 

Eigenständigkeit zu fördern und im Dialog 

mit ihnen und anderen Gruppen in der 

Gemeinde Aufgaben und Dienste aufei-

nander abzustimmen, 

e) die Zusammenarbeit mit den Pfarrverbän-

den bzw. Territorialpfarreien, den Deka-

natsräten, dem Kreiskatholikenrat, dem 

Katholikenrat der Region München, dem 

Diözesanrat der Katholiken der Erzdiözese 

München und Freising und anderen Mut-

tersprachigen Katholischen Gemeinden zu 

intensivieren, 

f) die ökumenische Zusammenarbeit zu su-

chen und auszubauen, 

g) für die Verwirklichung der anstehenden 

Aufgaben eine Rangordnung aufzustellen 

und im Rahmen seines Auftrages Maß-

nahmen durchzuführen und gegebenen-

falls notwendige Einrichtungen zu schaf-

fen, falls kein anderer Träger zu finden ist, 

h) die Gemeinde regelmäßig durch schriftli-

che und mündliche Informationen über die 

Arbeit und Entwicklungen in der Gemeinde 

zu unterrichten, 

i) rechtzeitig für den Haushaltsplan der Ge-

meinde einen eigenen Gemeinderats-

haushalt zu erstellen und in die Beratun-

gen einzubringen, 

j) vor Verabschiedung des Haushaltsplanes 

eine Stellungnahme dazu abzugeben, 



 

Erzdiözese München und Freising 3 

k) dafür zu sorgen, dass die Beschlüsse der 

übergeordneten Gremien durchgeführt 

werden, 

l) zum Ende seiner Amtszeit den Erzbischof 

über die örtliche Situation und die beson-

deren Bedürfnisse der Gemeinde zu in-

formieren, 

m) für den Fall, dass die Stelle des Pfarrers 

der jeweiligen Muttersprachigen Katholi-

schen Gemeinde nicht mehr mit einem ei-

genem Priester besetzt werden kann, in 

Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung 

Integration und Migration, Abteilung Mut-

tersprachliche Seelsorge im Erzbischöfli-

chen Ordinariat, den Erzbischof über die 

Situation und die besonderen Bedürfnisse 

der Gemeinde zu unterrichten und nach 

einem Weg zu suchen, die Weiterentwick-

lung der Gemeinde zu gewährleisten. 

 

§ 3 Mitglieder 

1) Dem Gemeinderat gehören an: 

a) der Pfarrer der Muttersprachigen Katholi-

schen Gemeinde, 

b) eine weitere vom Pfarrer bestimmte und 

beauftragte Person aus dem Kreis der für 

die Seelsorge in der Gemeinde angewie-

senen Priester und pastoralen Mitarbeiter / 

Mitarbeiterinnen, 

c) die gemäß der Wahlordnung für Gemein-

deräte in den Muttersprachigen Katholi-

schen Gemeinden gewählten Mitglieder, 

d)  weitere hinzugewählte Mitglieder, 

e) die Vorsitzenden der vom Gemeinderat 

eingerichteten Sachbereichsgremien und 

die Sachbeauftragten jeweils mit beraten-

der Stimme. 

2) Die Mitglieder nach Abs. 1) a) und b) sind Mit-

glieder mit allen Rechten und Pflichten. Ggf. 

vertreten sich insofern diese Mitglieder auch 

gegenseitig, jedoch ohne zusätzliches Stimm-

recht. 

3)  Die Amtsperiode des Gemeinderates beträgt 

vier Jahre. Die Amtszeit der Gemeinderäte 

beginnt mit der konstituierenden Sitzung des 

Gemeinderates, bzw. mit der Rechtswirksam-

keit der jeweiligen Hinzuwahl und endet mit 

dem Beginn der konstituierenden Sitzung des 

neu gewählten Gemeinderates, gemäß § 4 

Abs. 2) dieser Satzung. 

4) Bei Vorliegen von schwerwiegenden Gründen 

kann ein Mitglied aus dem Gemeinderat aus-

geschlossen werden. Der Ausschluss erfolgt 

auf Antrag des Gemeinderates oder des Pfar-

rers der Muttersprachigen Katholischen Ge-

meinde durch den Erzbischof, nachdem die 

zuständige Schiedsstelle die Sach- und 

Rechtslage mit dem auszuschließenden Mit-

glied und Vertretern / Vertreterinnen des Ge-

meinderates erörtert hat. 

5) Scheiden mehr als die Hälfte der gewählten 

Mitglieder des Gemeinderates durch Rücktritt 

gleichzeitig oder in engem zeitlichen Zusam-

menhang vor Ablauf von drei Viertel der Amts-

zeit aus dem Gemeinderat aus, sind innerhalb 

von 3 Monaten Nachwahlen für den Rest der 

Amtszeit durchzuführen in entsprechender 

Anwendung der Bestimmungen der Rechts-

grundlagen (einschließlich Wahlordnung) für 

Gemeinderäte in den Muttersprachigen Katho-

lischen Gemeinden. 

6) Ist nach Meinung der Mehrheit des Gemeinde-

rates oder des Pfarrers eine gedeihliche Zu-

sammenarbeit nicht mehr gegeben, soll die 

zuständige Schiedsstelle angerufen werden. 

Gelingt es dieser nicht, eine Einigung herbei-

zuführen, verfügt der Erzbischof die erforderli-

chen Maßnahmen. Er kann auch Neuwahlen 

anordnen. 

 

§ 4 Konstituierung 

1) Der Pfarrer der Muttersprachigen Katholischen 

Gemeinde lädt die Mitglieder lt. § 3 Abs. 1) a - 

c) zu einer Sitzung ein, die spätestens drei 

Wochen nach der Wahl stattfindet. In dieser 

Sitzung werden in der Regel die weiteren Mit-

glieder hinzugewählt. 

2) Bis zum Ablauf von weiteren zwei Wochen 

findet die konstituierende Sitzung statt, zu der 

der Pfarrer der Muttersprachigen Katholischen 

Gemeinde alle Mitglieder des Gemeinderates 

einlädt. Bis zur Wahl des / der Vorsitzenden 

leitet der Pfarrer der Gemeinde die Sitzung. 

Bei dieser Sitzung werden in der Regel die 

Wahlen nach § 5 durchgeführt. 

 

§ 5 Wahlen 

Der Gemeinderat wählt: 

a) den Vorsitzenden / die Vorsitzende und 

seinen / seine / ihren / ihre Stellvertreter / 

Stellvertreterin, 

b) den Schriftführer / die Schriftführerin, 

c) ggf. den ständigen Vertreter / die ständige 

Vertreterin des / der Vorsitzenden im am 

Sitz der Gemeinde befindlichen Kreiska-

tholikenrat, 
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d)  den weiteren Delegierten / die weitere De-

legierte des Gemeinderates im am Sitz der 

Gemeinde befindlichen Kreiskatholikenrat, 

e) die Vertreter / Vertreterinnen der Gemein-

de in sonstige pfarrliche und überpfarrliche 

Gremien und Einrichtungen. 

Für die Positionen von a) bis e) sind nur Mitglieder 

des Gemeinderates nach § 3 Abs. 1) c) und d) 

wählbar. Näheres zu den Wahlen und ihrer Durch-

führung regelt die Geschäftsordnung für den Ge-

meinderat. 

 

§ 6 Einführung des Gemeinderates in die Ge-

meinde 

Die Mitglieder des Gemeinderates sind vom Pfar-

rer der Muttersprachigen Katholischen Gemeinde 

alsbald in geeigneter Weise vor der Gemeinde in 

ihr Amt einzuführen. 

 

§ 7 Sitzungen 

1) Der Gemeinderat tritt in der Regel mindestens  

einmal im Vierteljahr zusammen. 

2) Der Gemeinderat muss in angemessener Frist, 

spätestens innerhalb von vier Wochen, einbe-

rufen werden, wenn ein Mitglied des Vorstan-

des oder ein Drittel der Mitglieder des Ge-

meinderates dies verlangt. 

3) Die Sitzungen des Gemeinderates sind grund-

sätzlich öffentlich. Der Gemeinderat tagt in 

nicht öffentlicher Sitzung, wenn Personalange-

legenheiten beraten werden oder wenn der 

Gemeinderat in begründeten Ausnahmefällen 

beschließt, in nicht öffentlicher Sitzung zu ta-

gen. Tagt der Gemeinderat in nicht öffentlicher 

Sitzung, gilt Verschwiegenheitspflicht. 

 

§ 8 Beschlussfassung 

1) Der Gemeinderat fasst seine Beschlüsse in 

der Regel in der Gemeinderatssitzung. Be-

schlüsse können in begründeten Einzelfällen 

und bei besonderer Eilbedürftigkeit außerhalb 

von Sitzungen gefasst werden, wenn sämtli-

che stimmberechtigte Mitglieder des Gemein-

derates an dem Beschlussverfahren beteiligt 

werden. Eine solche Beschlussfassung kann 

jedoch nicht stattfinden, wenn drei Mitglieder 

des Gemeinderates dem Umlaufverfahren 

schriftlich widersprechen. 

2) Der entsprechend der Geschäftsordnung ein-

geladene Gemeinderat ist beschlussfähig oh-

ne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 

Mitglieder. Er fasst seine Beschlüsse mit ein-

facher Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen. Stimmenthaltungen werden als nicht 

gültige Stimmen behandelt. 

3) Der Gemeinderat gibt sich eine Geschäftsord-

nung. Beschließt er keine Geschäftsordnung, 

gilt die Mustergeschäftsordnung für Gemein-

deräte in den Muttersprachigen Katholischen 

Gemeinden in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

4) Beschlüsse, die der verbindlichen Glaubens- 

und Sittenlehre oder dem allgemeinen oder di-

özesanen Kirchenrecht widersprechen, kön-

nen nicht gefasst werden. In Zweifelsfällen 

entscheidet der Erzbischof unter Angabe der 

Gründe. 

5) a) Erklärt der Pfarrer der Muttersprachigen 

Katholischen Gemeinde förmlich auf 

Grund der durch sein Amt gegebenen pas-

toralen Verantwortung und unter Angabe 

der Gründe, dass er gegen einen Antrag 

stimmen muss, so ist in dieser Sitzung ei-

ne Beschlussfassung nicht möglich. Das 

gleiche Recht steht für die Bereiche Got-

tesdienst, Sakramente und Verkündigung 

ggf. dem priesterlichen Leiter der Seelsor-

ge zu. 

b) Ist der Pfarrer bei einer Gemeinderatssit-

zung nicht anwesend, kann er bis spätes-

tens 14 Tage nach Versand des Protokolls 

gemäß § 12 Abs. 1) und 2) sein Vetorecht 

ausüben. Erklärt dann der Pfarrer förmlich, 

einem Antrag und ggf. einem dazu gefass-

ten Beschluss mit der Begründung nach 

vorstehendem Buchst. a) nicht zustimmen 

zu können, gilt ein solcher Beschluss als 

nicht wirksam zustande gekommen. 

c) Die vom Vetorecht gemäß a) und b) be-

troffenen Fragen sind im Gemeinderat in 

angemessener Frist erneut zu beraten. 

Kommt auch hier eine Einigung nicht zu-

stande, soll die zuständige Schiedsstelle 

angerufen werden. 

 

§ 9 Vorstand 

1) Der Gemeinderat bildet einen Vorstand. Dieser 

besteht aus 

a) dem / der Vorsitzenden des Gemeindera-

tes, dem / der stellvertretenden Vorsitzen-

den, dem Schriftführer / der Schriftführerin 

und ggf. dem / der ständigen Vertreter / 

Vertreterin des / der Vorsitzenden im 

Kreiskatholikenrat, 

b) dem Pfarrer und der vom Pfarrer nach § 3 

Abs. 1) b) beauftragten Person. 

2) Der / die Vorsitzende bereitet mit dem übrigen 

Vorstand die Sitzungen des Gemeinderates 
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vor. Er / sie beruft die Sitzungen des Gemein-

derates unter Angabe der Tagesordnung ein 

und leitet sie. Der / die Vorsitzende kann sich 

von seinem / seiner / ihrem / ihrer Stellvertreter 

/ Stellvertreterin vertreten lassen. 

3) Der / die Vorsitzende hat insbesondere für 

eine lebendige Arbeit des Gemeinderates in 

den Bereichen des Weltdienstes zu sorgen. Er 

/ sie vertritt den Gemeinderat nach außen. 

 

§ 10 Haushaltsplanung 

1) Vor Verabschiedung des Haushaltsplanes für 

die Gemeinde ist der Gemeinderat verpflichtet, 

eine Stellungnahme gegenüber dem Pfarrer 

der Muttersprachigen Katholischen Gemeinde 

zum Haushaltsentwurf abzugeben. Der Pfarrer 

der Gemeinde kann den darin enthaltenen Än-

derungsvorschlägen entsprechen oder den 

Haushaltsplan unverändert beschließen bzw. 

beschließen lassen und mit der Stellungnahme 

des Gemeinderates der Hauptabteilung In-

tegration und Migration, Abteilung Mutter-

sprachliche Seelsorge im Erzbischöflichen Or-

dinariat vorlegen. 

2) Rechtzeitig zu den Beratungen des Haushal-

tes der Gemeinde erstellt der Gemeinderat 

seinen eigenen Haushaltsplan unter Berück-

sichtigung seiner laufenden Aufgaben und der 

geplanten Vorhaben für das folgende Haus-

haltsjahr. 

 

§ 11 Sachbeauftragte und 

Sachbereichsgremien 

1) Für die Sachbereiche, die einer kontinuierli-

chen Beobachtung und ständigen Mitarbeit 

des Gemeinderates bedürfen, kann der Ge-

meinderat Sachbereichsgremien bilden, Sach-

beauftragte bestellen oder andere Formen der 

Zusammenarbeit wählen. 

2) Die Sachbeauftragten und Sachbereichsgre-

mien haben die Aufgabe, in ihrem jeweiligen 

Sachbereich die Entwicklung zu beobachten, 

den Gemeinderat und gegebenenfalls den 

Pfarrgemeinderat oder Pfarrverbandsrat der 

betreffenden territorialen Seelsorgeeinheit, 

Einrichtungen der Muttersprachigen Katholi-

schen Gemeinde und die in dem jeweiligen 

Sachbereich tätigen Verbände und Institutio-

nen zu beraten sowie Maßnahmen, für die 

kein Träger vorhanden ist, selbständig im Ein-

vernehmen mit dem Gemeinderat durchzufüh-

ren. Erklärungen und Verlautbarungen an die 

Öffentlichkeit bedürfen der Zustimmung des 

Vorstandes des Gemeinderates. 

3) Mitglieder in diesen Sachbereichsgremien 

aber auch in anderen vom Gemeinderat be-

nützten Formen der Zusammenarbeit und 

Sachbeauftragte müssen nicht Mitglieder des 

Gemeinderates sein. 

 

§ 12 Protokollführung 

1) Über die Beratungen und Beschlüsse des 

Gemeinderates und des Vorstandes ist jeweils 

zeitnah ein Ergebnisprotokoll anzufertigen, das 

von dem / der jeweiligen Vorsitzenden und 

dem / der jeweiligen Protokollführer / Protokoll-

führerin zu unterschreiben ist und das unver-

züglich allen Mitgliedern des jeweiligen Organs 

zugeleitet werden muss. 

2) Einsprüche gegen das Protokoll sind dem / der 

Vorsitzenden und dem Schriftführer / der 

Schriftführerin innerhalb von zwei Wochen 

nach Versand schriftlich zuzuleiten. Erfolgt in-

nerhalb dieser Frist kein Einspruch, gilt das 

Protokoll als genehmigt. Einsprüche werden in 

der nächsten Sitzung des Gemeinderates be-

handelt. 

3) Die Ergebnisse jeder Gemeinderatssitzung 

sind nach der Genehmigung des Protokolls 

der Gemeinde umgehend bekannt zu machen, 

in der Regel durch Aushang. 

4) Die Protokolle über die Sitzungen des Ge-

meinderates gehören zu den amtlichen Akten 

und sind im Gemeindearchiv aufzubewahren. 

 

§ 13 Gemeindeversammlung 

1) Der Gemeinderat lädt einmal im Jahr die Ge-

meinde zu einer Gemeindeversammlung ein. 

2) Aufgabe der Gemeindeversammlung ist es, 

a) den Tätigkeitsbericht des Gemeinderates 

entgegenzunehmen, 

b) Fragen des kirchlichen und öffentlichen 

Lebens zu erörtern, 

c) dem Gemeinderat Anregungen und Vor-

schläge für seine Arbeit zu geben. 

 

§ 14 Aufwendungen 

Die Mitglieder des Gemeinderates, sowie die Mit-

glieder der Sachbereichsgremien haben Anspruch 

auf Erstattung ihrer Aufwendungen, die ihnen bei 

der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben 

entstehen. 

 

§ 15 Schiedsverfahren 

Die Aufgaben der Schiedsstelle nach § 3 Abs. 4) 

und 6) und § 8 Abs. 5 c) nimmt der Geschäftsfüh-

rende Vorstand des Diözesanrates wahr. 
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Die Satzung für Gemeinderäte in den Mutterspra-

chigen Katholischen Gemeinden in der Fassung 

vom 01. Juli 2013 wurde von der Vollversammlung 

des Diözesanrates am 18. März 2017 geändert. 

Auf der Grundlage dieser Änderungsbeschlüsse 

wird diese Satzung für Gemeinderäte in den Mut-

tersprachigen Katholischen Gemeinden in der 

vorliegenden Form mit Wirkung vom 01. Juli 2017 

in Kraft gesetzt. 

 
 
 

München, 01. Juli 2017 

 

 

  Erzbischof 


